
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/9/12 3Ob133/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

EO §151

Rechtssatz

Die Grund1äche, auf welcher ein Haus steht, einschließlich der an das Haus unmittelbar angrenzenden und ihm

dienenden Fläche kann nicht als gesondertes "Grundstück" iSd § 151 Abs 1 EO angesehen werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 133/78
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